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 Im Immobiliensektor blieben wie schon in den  
Vormonaten Wohn- und Büroimmobilien sowie US-
Immobilien stark nachgefragt. Der Durchschnittkurs im 
Segment lag mit 110,16% deutlich über dem bisherigen 
Jahresdurchschnitt von 96,05%. Die Anzahl der Vermitt-
lungen stieg ggü dem Vormonat von 276 auf 299.  Ge-
pusht von einigen großen Einzeltransaktionen summierte 
sich der Umsatz auf 16,25 Mio. Euro, das sind rund 5 Mio. 
Euro mehr als im Oktober.

 Mit 6,81 Mio. umgesetzten Euro wurde im Handel 
mit Schiffsbeteiligungen, der mit den Charterraten eine 

Renaissance erlebt,  ein mehrjähriger Umsatzrekord  
verzeichnet (Vormonate: 3,45 Mio. bzw. 4,54 Mio).  
Auch die Anzahl der Vermittlungen erreichte mit 114 ein 
Jahreshoch. Trotz der Nachfrage fiel der seit 7 Monaten 
kontinuierlich gestiegene Durchschnittskurs von 54,78% 
auf 49,86%. 

 Im Handel mit den unter Sonstige Beteiligungen 
zusammengefassten Assetklassen wie Private Equity-, 
Erneuerbare Energien- und Flugzeugfonds kam es eben-
falls zu einem Umsatzsprung. Mit 4,86 Mio. (Vormonat: 
2,27 Mio.) wurde ein mehrjähriger Rekord erreicht, der 
sich jedoch mit Blick auf die niedrigen Kurse relativiert: 
Das Kursniveau lag mit durchschnittlich 22,42% unge-
wöhnlich niedrig (Vormonate: 36,61% bzw. 41,79%). 

AUS UNSERER MEDIENKOOPERATION 
MIT „IMMOBILIEN INTERN“ 
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 10%ige Fremdnutzung kostet keine Spekulations-
steuer  Aus der Praxis: Vorbereitungsmaßnahmen 
für den Zensus 2022  Steuerbegünstigung für ein 
zusammengelegtes Doppelhaus  Untermieterlaubnis 
nur mit Überlassungskonzept  Umlage der Kosten 

für Wachschutz  Beilagen: Webinar Unternehmens-
nachfolge und Leserservice 4. Quartal  Doch zuerst, 
liebe Leserinnen, lieber Leser, beschäftigen wir uns 
mit neuen Berufsregeln für Verwalter ab 2022:  

Bundesrat bringt neue  
Berufsordnung für Verwalter auf 
den Weg  

„Zertifizierter Verwalter“ – Darauf haben Wohnungseigentü-
mer (WEG) ab 1.12.2022 einen Rechtsanspruch. Der Bundes-
rat hat dafür in einer Rechtsverordnung (Drs. 757/21  ii 
25/21-01) grünes Licht gegeben. Zum Hintergrund: Vor gut 
einem Jahr berichteten wir in zwei Spezialbeilagen zu 'immo' 
23 und 24/20 ( ii 25/21-02) „Gem. § 19 Abs. 2 Nr. 6 WEG 
soll künftig die Bestellung eines zertifizierten Verwalters zur 
ordnungsmäßigen Verwaltung gehören. Damit soll jedem 
Wohnungseigentümer ein Anspruch darauf eingeräumt wer-
den, dass ein solcher Verwalter bestellt wird. Das lässt die 
Möglichkeit unberührt, mit einem Verwalter, der nicht über 
ein Zertifikat verfügt, aber das Vertrauen aller Wohnungsei-
gentümer besitzt, weiterhin zusammenzuarbeiten. Merke: Die 
obige Vorschrift ist erst am 1.12.2022 … anwendbar, um die 
Entwicklung und Umsetzung der notwendigen Zertifizierungs-
verfahren zu ermöglichen. Auf die bei Inkrafttreten des Geset-
zes bereits tätigen Verwalter ist die Regelung ab 1.6.2023 
anwendbar …“.

„Als zertifizierter Verwalter darf sich danach bezeichnen, 
wer vor einer IHK durch eine Prüfung nachgewiesen hat, 
über die für die Tätigkeit als Verwalter notwendigen rechtli-
chen, kaufmännischen und technischen Kenntnisse zu verfü-
gen. Das BMJV wird … ermächtigt, durch Rechtsverord-
nung nähere Bestimmungen über die Prüfung zum zertifi-
zierten Verwalter zu erlassen. Merke: Der neue § 26a WEG 
stellt keine gewerberechtlichen Anforderungen auf. Die 
Zertifizierung ist insbesondere keine Voraussetzung für die 
Erteilung der Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung. 
Die Tätigkeit als Verwalter ist deshalb auch dann gewerbe-
rechtlich zulässig, wenn der Verwalter über kein Zertifikat 
verfügt.“ 

Bei einigen strittigen Punkten hat der Bundesrat Nach-
besserungen durchgesetzt:  

1. Volljuristen, Immobilienkaufleute, Personen mit 
Studienabschluss mit immobilienrechtlichem 
Schwerpunkt und Geprüfte Immobilienfachwirte
werden zertifizierten Verwaltern gleichgestellt. Für 
diese Personengruppe besteht daher keine Prüfungs-
pflicht.

2. Juristische Personen und Personengesellschaften
dürfen sich als zertifizierte Verwalter bezeichnen, 
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„Der Frage nach der Kommunikationsverantwortung gilt in 
Anbetracht unbegrenzter Kommunikationsmöglichkeiten ein 
Hauptaugenmerk des Buchs...“, lenkt Becker, Philosoph, 
Psychologe und Sozialwissenschaftler, seine Leser zielstre-
big auf jene Themen, die ihn vor allem in der Wirklichkeit 
4.0 bewegen. Eine seiner Einsichten? „Die Fähigkeit, unter-
scheiden zu können, und die Kraft Einsicht zu nehmen in die 
tiefen Dimensionen unseres Lebens sind uns im Dauerstress 
der Bilder- und Informationsfluten verloren gegangen.“ Wer 
könne heute noch Fakt von Fake auf Anhieb unterscheiden. 
Die Kommunikation habe sich von den wahren Wirklichkei-
ten entkoppelt, aus dem Mittel sei ein Selbstzweck gewor-
den – ein Milliardengeschäft mit Milliarden „Usern“...  

Fazit: Ein auf- und an-
regendes Buch auf 
handlichen 229 Seiten. 
Prädikat: unbedingt le-
senswert! 
(Kurt E. Becker, „Die 
entkoppelte Kommuni-
kation. Warum wir im-
mer mehr wissen, aber 
immer weniger verste-
hen“, Lindemanns Bib-
liothek 2022, zum Preis 
von 12,80 € als Printver-
sion, das E-Book kostet 
9,99 €.)

  

KURT E. BECKERS KOMMUNIKATIVE 
ENTKOPPLUNG MANIFESTIERT SICH IN 
BUCHFORM  

Werner Rohmert

Spannende Gegenwart ist Beckers neues Buch – nach „Der 
behauste Mensch“ (siehe meine Rezension in „Der Immo-
bilienbrief“ vom 25. März 2021) schon das zweite in diesem 
Jahr. Noch rechtzeitig vor Weihnachten im Buchhandel als 
Printversion und als E-Book erhältlich, hat der Verlag das 
Erscheinungsjahr klugerweise mit 2022 etikettiert. Darf „Die 
entkoppelte Kommunikation. Warum wir immer mehr 
wissen, aber immer weniger verstehen“ als Kommen-
tar zu Beckers JLL Vergangenheit gelesen werden? Wohl 
kaum. Denn Beckers Weltperspektive reichte ja schon im-
mer weit über unsere Branche hinaus, wenn auch für mei-
nen einfachen Geist manchmal sehr weit hinaus.  

Immerhin kommt die Immobilienkommunikation in den von 
Becker aus mehr als zwei Jahrzehnten zusammen getrage-
nen Texten nicht zu kurz. Stattdessen macht uns die Lektü-
re klüger. Vor allem Beckers Immobilienbriefe aus der FAZ 
können in ihrer Relevanz getrost Ewigkeitswert für sich be-
anspruchen. Unter der Überschrift „Gefährliche Geheimnis-
krämerei“ etwa lesen wir: „Unternehmer und Manager der 
Immobilienbranche tun sich oft schwer mir den Spiel-
regeln der aufgeklärten und auf aufklärenden Medien-
gesellschaft.“ Wie wahr!  

  


